
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/5/30 3Ob218/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1958

Norm

ABGB §1425 VI

Rechtssatz

Die Frage, wer Abschreibungen auf Grund des Währungsschutzgesetzes zu tragen hat, bestimmt sich bei gemäß § 1425

ABGB hinterlegten Entschädigungen darnach, ob der Entschädigungsbetrag als Schuld hinterlegt wurde und ob die

Hinterlegung gerechtfertigt war.
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